
Anlagen Elternbrief 1 zum Schulstart 2025/2026 
 
Wir weisen darauf hin, dass – auch aus Umweltgründen - Elternbriefe und sonstige schulische 
Schreiben ausschließlich über den Schulmanager abzurufen sind. Bitte informieren Sie sich immer 
zeitnah und regelmäßig über den Inhalt der entsprechend vorliegenden Schreiben und bitte halten Sie 
vorgegebene Fristen ein. 
Falls es im begründeten Einzelfall für Sie nicht möglich ist Elternschreiben über den Schulmanager zu 
beziehen oder auszudrucken, bitten wir dringend um zeitnahe Rücksprache mit dem Klassenleiter!   
 
 
1. Zusammenarbeit Elternhaus - Schule 
 
Unsere Arbeit in der Schule und Ihre Erziehungsaufgabe können nur dann gelingen, wenn Eltern und Lehrer 
als vertrauensvolle Partner mit den uns anvertrauten Kindern zusammenarbeiten. Deshalb bitten wir: 
 

• Motivieren Sie Ihr Kind zur Erfüllung der schulischen Pflichten durch regelmäßige und pünktliche 
Teilnahme am Unterricht und zum zuverlässigen Anfertigen der häuslichen Aufgaben.  

 

• Informieren Sie sich laufend über schulische Leistungen und die Entwicklung Ihres Kindes. Halten 
Sie Kontakt mit den Lehrern in Elternsprechstunden, in Klassenelternabenden, Elternsprechtagen 
und Gemeinschaftsveranstaltungen, besonders dann, wenn Schwierigkeiten erkennbar sind. 

 

• Klären Sie bitte unbedingt Ihr Kind über die Gefahren der sozialen Medien und des Internets auf 
und informieren Sie sich bitte über Inhalte und Verwendung diesbezüglich Ihr Kind betreffend!   

 

• Mit dem Schuljahresplaner möchten wir eine ständige Brücke zwischen Elternhaus und Schule 
einrichten und die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtern. Achten Sie bitte darauf, dass 
dieser sorgfältig geführt wird. Sie können sich damit auch ein Bild über Hausaufgaben und 
Leistungen Ihres Kindes in allen Fächern machen. 

 

• Suchen Sie das offene und klärende Gespräch mit den Lehrkräften, damit Missverständnisse 
vermieden werden können und die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule auf eine 
vertrauensvolle Basis gestellt werden kann. Bitte verinnerlichen Sie dazu auch den Inhalt der 
entsprechenden Seiten des Schuljahresplaners! 

 

• Viele Informationen können Sie dem Schuljahresplaner entnehmen. Wir bitten Sie vor allem unsere 
Schulhausordnung, unsere Leitlinien und unser bestehendes Schulprofil mit Ihren Kindern zu lesen 
und zu besprechen! Auf einer der ersten Seiten finden Sie ein Merkblatt für Erziehungsberechtigte!  

 

• Schulhunde: Vor allem die jüngeren Klassen freuen sich regelmäßig über die Anwesenheit unserer 
Schulhunde „Timmy“ und „Mila“. Bei individuellen Bedenken, Fragen oder einer eventuell 
bestehenden Allergie bitten wir darum, dies über den Schulmanager an die jeweilige Klassenleitung 
bis 18.09 zu melden. Liegen keine Einwendungen vor, gehen wir grundsätzlich davon aus, dass 
unsere Schulhunde in jeder Klasse zum Einsatz kommen könnten.  

 

• Wir bitten darum, Krankmeldungen ausschließlich über das Modul „Krankmeldung“ im 
Schulmanager zu tätigen (telefonisch bitte nur im absoluten Ausnahmefall!) und keinesfalls 
per E-Mail! 

 

• Weiterhin bitten wir darum, im Zeitfenster zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Besuche und 
Telefonate mit dem Sekretariat auf ein Minimum zu beschränken bzw. in diesem Zeitfenster 
komplett zu vermeiden. Es gibt immer mehr komplexere Aufgaben, bei denen störungsfreies 
Arbeiten sehr wichtig ist. - Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.   

 

• Die Merkblätter „Hygieneplan“, „Sicherheit“ und „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ 
finden Sie auf der Schulhomepage.  

 

• 1. Wandertag: 08.10.2025 (Mittwoch)                 2. Wandertag: 02.07.2026 (Donnerstag) 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Unkostenpauschale für Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien 
 
      Die Realschule sammelt für den Sachkostenträger den Teil der anfallenden Kosten für "Unterrichts- und 

Verbrauchsmaterialien" des Pflichtunterrichts ein, der nach dem Schulfinanzierungsgesetz nicht vom 
Sachkostenträger, sondern von den Erziehungsberechtigten zu übernehmen ist.  

      Diese werden ca. 15,00 € für anfallende Materialkosten im gesamten Schuljahr (einschließlich des 
verbindlichen Schuljahresplaners/Hausaufgabenhefts) betragen, Ende September (Aufforderung 
kommt über den Schulmanager) kann dieser Betrag beglichen werden. 

 
 
3. Kostenfreiheit der Schulwege – Fahrausweise zur Schule 
 
     Sollte Ihr Kind einen kostenlosen Fahrausweis für den Schulweg erhalten haben, weisen wir Sie auf 

folgende Bestimmungen hin: 

• Fahrscheine dürfen nicht verändert, kopiert oder zurechtgeschnitten werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen machen Sie sich damit strafbar! 

• Derzeit erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen einheitlichen Fahrausweis: Das D-Ticket. 
Ganz gleich, ob Sie direkt in der Stadt Schweinfurt wohnen oder im Landkreis, handelt es sich um ein 
identisches Ticket. Wichtig: Die Tickets der SchülerInnen werden nach wie vor getrennt beantragt und 
bearbeitet. Stadtkinder über die Stadt Schweinfurt und Landkreiskinder über das Landratsamt. 

• Hat Ihr Kind sein D-Ticket verloren und haben Sie alle Such-Möglichkeiten (Büchertasche, Kleidung, 
Schule, Schulkollegen, Büro am Roßmarkt) ausgeschöpft, holen Sie sich bitte im Sekretariat ein 
Verlustformular. Über dieses Formular können Sie ein Ersatzticket beantragen. (Gebühr derzeit 30 €) 
Bis das Ersatzticket ausgestellt ist, müssen Sie evtl. benötigte Fahrtickets inzwischen selbst zahlen. 

• Zieht ein Schüler/eine Schülerin um, ist umgehend das Schulsekretariat zu verständigen. 
Besteht durch den Umzug kein Recht auf einen kostenlosen Fahrschein mehr, muss dieser zum 
Umzugsdatum zurückgegeben werden. Geschieht dies nicht, werden die Kosten des Fahrscheines ab 
dem Umzugsdatum den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt. Sollte ein Schüler/eine 
Schülerin die Schule verlassen, verhält es sich ebenso.     
   

4. Klassenelternabende und Informationsveranstaltung zur Ganztagsbetreuung 
 

Die offene Ganztagsbetreuung beginnt aus organisatorischen Gründen verbindlich ab Montag, 22.09.2025.      
                   
Am Dienstag, 16.09.2025 findet um 13.00 Uhr dazu eine verbindliche Elterninformation (gemeinsam mit 
den Schülern) zu den Modalitäten der Ganztagsbetreuung aller gemeldeten Schülerinnen und Schüler statt! 
Ebenfalls wird sich das Personal unseres Kooperationspartners vorstellen und die notwendigen Verträge für 
die Mittagessen-Abrechnung verteilen. Deshalb ist es dringend notwendig, dass für jedes Kind eine 
Ansprechperson anwesend ist. 
Außerdem müssen Sie sich nun endgültig entscheiden, an welchen Tagen genau Ihr Kind die offene 
Mittagsbetreuung besuchen soll! 
Veranstaltungsort: Aula; Dauer: ca. 70 Minuten 

 
Auch zu den Klassenelternversammlungen (in den jeweiligen Klassenräumen) möchten wir Sie schon 
jetzt für Montag, 22.09.2025 einladen.  
 

für die 5./6. Klassen: 
Beginn um 16:00 Uhr 
 
für die 7./8. Klassen: 
Beginn um 16:30 Uhr 
 
für die 9./10. Klassen: 
Beginn um 17:00 Uhr 
 

  

 
Bitte merken Sie sich diese Termine unbedingt vor, eine weitere Einladung wird nicht erfolgen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Vorläufige Termine der Elternsprechtage  
 
 

1. Elternsprechtag: 25.11.2025 (Di)                     2. Elternsprechtag: 07.05.2026 (Do) 
 

Mit Rücksicht auf alle Eltern bitten wir Sie, eine Sprechzeit von höchstens fünf Minuten einzuhalten. Wer 
Problemfälle zu besprechen hat, sucht bitte dringend die betreffenden wöchentlichen Sprechstunden der 
Lehrkräfte auf. Eventuell lassen sich auch Sondertermine vereinbaren. 
 

Zu den Elternsprechtagen erhalten Sie eine gesonderte, zeitnahe Einladung.  

 
 
 
 
 
 
 
6. Wegfall der Zwischenzeugnisse in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 

 
Nach Realschulordnung kann das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 durch mindestens zwei 
schriftliche Informationen über das Notenbild des Schülers/der Schülerin ersetzt werden. Die 
Lehrerkonferenz hat im Einvernehmen mit dem Elternbeirat beschlossen, das Zwischenzeugnis durch zwei 
Notenmitteilungen (Zwischenberichte) zu ersetzen. Ausnahmen hiervon können auf Antrag der Eltern nur in 
besonders begründeten Fällen gestattet werden. Die 1. Notenmitteilung wird am Freitag in der vorletzten 
Schulwoche vor den Weihnachtsferien (12.12.2025) erfolgen, die 2. Notenmitteilung wird am 
Donnerstag, 30.04.2026 herausgegeben.   
Das Zwischenzeugnis wird nur für die 9. und 10. Jahrgangsstufe erstellt! Termin: Freitag, 13.02.2026  

 
 
 
 
7. Ferientermine im Schuljahr 2025/2026 

 

           Erster Ferientag                        Letzter Ferientag (in der Regel Freitag) 
 
Tag der Dt. Einheit 03.10.2025  
Allerheiligen  01.11.2025 (Samstag) 
Herbstferien  03.11.2025   07.11.2025 
Buß- und Bettag 19.11.2025 (Mittwoch)   
Weihnachtsferien 22.12.2025 (Montag)                 05.01.2026 (Montag)  
Hl. 3 Könige  06.01.2026    
Faschingsferien  16.02.2026 (Montag)              20.02.2026  
Osterferien  30.03.2026 (Montag)  10.04.2026  

             Erster Mai                      01.05.2026 (Freitag)  
             Christi Himmelfahrt       14.05.2026 (Donnerstag) 
             Pfingstmontag               25.05.2026 (Montag) 
             Pfingstferien  26.05.2026 (Dienstag)               05.06.2026  

Sommerferien  03.08.2026 (Montag)             14.09.2026 (Montag) 
                
Die Sommerferien 2026 enden am 14.09.2026! Schulbeginn ist an einem Dienstag (15.09.2026)! 
 
 
 
 
 
8. Termine der Jahrgangsstufen- und Grundwissentests 2025/2026 für die Klassen 6 bis 9  
 
Über eine freiwillige Durchführung wird schulintern – zum Teil - noch entschieden!  Eine diesbezügliche 
Mitteilung erfolgt am Klassenelternabend bzw. über den Schulmanager! Vom KM verbindlich durchzuführen 
sind: 
 
29.09.25 Deutsch in Jahrgangsstufe 6 (JST) verbind.  
29.09.25 Mathematik in Jahrgangsstufe 8 (JST) (freiwillig) – Durchführung? 
30.09.25 Englisch in Jahrgangsstufe 7 (JST) verbind. 
01.10.25 Mathematik in Jahrgangsstufe 6 (JST) verbind. 
01.10.25 Deutsch in Jahrgangsstufe 8 (JST) (freiwillig) – Durchführung? 



 
 
01.10.25 Mathematik in Jahrgangsstufe 7 (GWT) (freiwillig) – Durchführung? 
29.09.25 Mathematik in Jahrgangsstufe 9 (GWT) (freiwillig) – Durchführung? 
 
Durchführungszeitraum von VERA-8 im Schuljahr 2025/2026: 
2. März 2026 – 13. März 2026 (Jahrgangsstufe 8)  
Englisch verbindlich, Mathematik und Deutsch freiwillig! 

       
  
 
           

9. Termine der Abschlussprüfung 2026 für die 10. Klassen 
 

Die Termine werden bis zum Ende des ersten Halbjahres in einem gesonderten Schreiben für die                
10. Jahrgangsstufe bekannt gegeben. 
 
 
 
 
10. Schul- und Erziehungsberatungseinrichtungen 
  

 a) SemR (RS) Stefan Pistner, Beratungslehrkraft der Wilhelm-Sattler-Realschule Schweinfurt 

      Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
 

 b) Staatlicher Schulberater im Regierungsbezirk Unterfranken: 

      Dipl.-Psych. Susanne Gutzeit, BRin, Ludwigskai 4, 97072 Würzburg, Tel. 0931/7945-410 

      Fax 0931/7945-440  E-mail: mail@schulberatung-unterfranken.de   
 
 c) Schulpsychologe: 

     BerR (RS) Robert Strasser, St.-Kilian-Straße 15, 97421 Schweinfurt, Tel 09721/519351  
 

 d) Erziehungsberatungsstelle der Stadt Schweinfurt und des Landkreises: 

     97421 Schweinfurt, Am Zeughaus 2, Tel. 09721-517888 oder 517889 
 

e) Drogenberatungsstelle Würzburg Tel. 0931/59056 
 

    g) Schultandem Lese- und Rechtschreibstörung 
      StRin (RS) Sabine Schmitt und StRin (RS) Gabriele Frank  
      
         f) Jugendsozialarbeit an Schule (JaS) 
             Melanie Kistner, Tel. 09721/519381 

       
11.  Zahl der Schulaufgaben im Schuljahr  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 3 3 - - 
Kunsterziehung, Werken, Haushalt und 
Ernährung, Sozialwesen (als Prüfungsfach  
in Wahlpflichtfächergruppe III) 

2 2 - - - - Chemie (Wahlpflichtfächergruppen II und III) 

2 2 2 - - - Chemie (Wahlpflichtfächergruppe I) 

3 3 3 3 - - Französisch (Wahlpflichtfächergruppe III) 

3 3 3 3 - - BwR (Wahlpflichtfächergruppe II) 

2 2 2 - - - Physik (Wahlpflichtfächergruppen II und III) 

3 
3 

3 
3 

3 
2 

3 
2 

4 
- 

4 
- 

Mathematik (Wahlpflichtfächergr. II und III) 
 

Physik (Wahlpflichtfächergruppe I) 

3 4 4 4 4 4 Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe I) 

3 3 4 4 4 4 Englisch 

3 3 4 4 4 4 Deutsch 

10 9 8 7 6 5   

                Jahrgangsstufe Vorrückungsfach: 
 



 

 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass sich die oben aufgeführte Schulaufgabenzahl ändern kann, wenn – wie nach 
Realschulordnung möglich – vom Fachlehrer Schulaufgaben durch zwei Kurzarbeiten oder ein Projekt 
ersetzt werden.  
Vorrückungsfächer: Vorrückungsfächer sind alle Pflicht- und Wahlpflichtfächer. Ausgenommen sind Musik, 
Sport und Textiles Gestalten, ferner Kunsterziehung und Werken, sofern diese nicht Wahlpflichtfächer der 
Wahlpflichtfächergruppe IIIb sind. 
 
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr und gute Zusammenarbeit. 
 
gez. Georg Harbauer, Realschuldirektor 


